
Vorlage für die Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 zu TOP 8: 
 

Satzung „Enge IV“, Kalkreute 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
 
Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
Im Ortsteil Kalkreute soll die baurechtliche Grundlage zur Erweiterung eines ortsansässigen 
Handwerksbetriebes für die gewerbliche Nutzung einer Fläche am nördlichen Ortsrand von 
Kalkreute im Anschluss an das bestehende Satzungsgebiet „Enge III“ geschaffen werden.  
Das ca. 3.700 m2 große Gebiet umfasst das Teilflurstück 206. 
Der Geltungsbereich schließt im Osten an landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Süden an 
einen 10 m Gewässerrandstreifen zum Weiherbach und im Westen an Gewerbeflächen an. 
Nördlich verläuft die Erschließungsstraße „Ostergasse“. Die genaue Abgrenzung ergibt sich 
aus beigefügtem Planausschnitt. 
 

 
 
Der Antragsteller betreibt auf den Flurstücken 204/3 mit 204/1 (Ostergasse 10) und Flst. 205 
(Ostergasse 14) einen Handwerksbetrieb für Modell- und Formenbau mit 90 Mitarbeitern und 
einer Produktionsflächen von ca. 4.500 m². Zur Erweiterung des bestehenden Betriebes sind 
ein Anbau mit ca. 180 m² und der Neubau einer Werkhalle mit ca. 850 m² Brutto-Grundfläche 
vorgesehen. 
 



Der Gebietscharakter der vorhandenen Umgebungsbebauung ist als gemischte Baufläche 
(M) und als Gewerbeflächen (G) einzustufen.  
Aufgrund der ausschließlich gewerblichen Nutzung des Geltungsbereiches im Anschluss an 
die vorhandenen Werkstätten soll die geplante Satzung als Gewerbegebiet ausgewiesen 
werden. 
 
 

Planungsverfahren 
Das Verfahren soll als Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB zur Einbeziehung einer Au-
ßenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil erfolgen. 
Im Flächennutzungsplan (FNP) vom 29.05.2014 ist der Geltungsbereich dieser Satzung auf-
genommen und als geplantes Gewerbegebiet (G) ausgewiesen.  
Die Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB kann somit aus den rechtswirksamen Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Der Flächennutzungsplan wird im We-
ge der Berichtigung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag für den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der Satzung „Enge VI“ in Kalkreute nach § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB für den im Lageplan dargestellten Geltungsbereich als Gewerbegebiet. 
 
 
 
Ostrach, den 19.03.2018 
 

Bauamt 


